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 Veröffentlicht am 25.03.1987
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Norm

AVG §59 Abs1;

PaßG 1969 §28;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Erteilung eines befristeten Sichtvermerkes bei Vorliegen eines auf keine bestimmte Dauer gerichteten

Sichtvermerksantrages stellt sich auch als Versagung eines über die Dauer der Befristung hinausreichenden

Sichtvermerkes dar.
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